
Einseianleitungen erhalten die Richter auch in den regel
m äßig stattfindenden Dienstbesprechungen, an denen 
neben den Richtern auch Staatsanwälte und Angestellte 
der Justizverwaltung teilnehmen.
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Berlin, den 14. 11. 1955

Es erscheint F rau  N. N., geb. am  28. 11. 1920, w ohnhaft 
in W est-Berlin, und erk lärt:
Ich w ar Volksrichterin. Seit Dezember 1952 gehörte 
ich bis zu m einer F lucht am  26. 10. 55 dem Zivilsenat 
des K am m ergerichts an.
E inm al wöchentlich fanden regelm äßig D ienstbespre
chungen s ta tt. An diesen Besprechungen nahm en teil 
der K am m ergerichtspräsident Ranke, säm tliche Richter 
des K am m ergerichts, ein V ertre te r der Abt. Justiz  des 
M agistrats, ein oder m ehrere V ertre te r des General
staa tsanw alts  von Groß-Berlin. A ußerdem  verschie
dentlich ein R ichter des Obersten Gerichts und ein 
V ertre te r des Justizm inisterium s.
In  den Besprechungen w urden in erste r Linie U rteile 
des K am m ergerichts kritisch besprochen, U rteile des 
Obersten Gerichts erö rte rt sowie rechtliche Problem e 
diskutiert. So wurde z. B. vor dem U rteil des K am m er
gerichts vom 21. 1. 1954 über die F rage der Zulässigkeit 
des Rechtsweges einer gegen einen T reuhänder gerich
te ten  Schadensersatzklage eine Besprechung durch
geführt. E s bestanden Bedenken, ob in diesem Falle 
entgegen der sonstigen R echtsprechung des Obersten 
Gerichts der Rechtsweg nicht zulässig sein sollte. In  
der Dienstbesprechung, an der auch ein V ertre te r des 
Zivilsenats des Obersten Gerichts teilnahm , wurde 
dann aber festgelegt, daß in diesem F alle der R echts
w egunzulässig  sei. Das U rteil ist von der Vorsitzenden 
des Zivilsenats, F ra u  Linda Ansorg, selbst abgesetzt 
worden. E s is t in der „Neuen Ju s tiz“ veröffentlicht 
worden und sp ä ter einer heftigen K ritik  von R anke aus
gesetz t gewesen wegen der darin  enthaltenen rech t
lichen Mängel.

L aut d ik tiert, genehm igt, unterschrieben: 

gez. U nterschrift

In Realisierung des Grundsatzes der „Verantwortlichkeit 
gegenüber den w erktätigen  Massen“ ivurde den Gerich
ten schließlich noch eine Pflicht zur Rechenschaftslegung 
an die örtlichen Volksvertretungen auferlegt.
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„Gesetz über die örtlichen O rgane der S taa tsm ach t“ 
vom 18. 1. 1957 

(GBl. 1957, S. 65)

§ 8
(1) Die im Zuständigkeitsbereich der örtlichen Volks
vertretungen  tä tig en  O rgane der Justiz, der S taa ts
anw altschaft, der S taatssicherheit, der Volkspolizei, der 
N ationalen Volksarm ee und der S taatskontrolle, die den 
V olksvertretungen nicht un terstellten  volkseigenen Be
triebe sowie die ihnen nicht un terstellten  E inrichtun
gen, insbesondere au f dem Gebiet des Handels, des V er
kehrs, des Post- und Fernmeldewesens, des Bank- und 
Versicherungswesens, haben eng m it den örtlichen 
V olksvertretungen zusam m enzuarbeiten und sie als 
oberste M achtorgane in ihrem  Zuständigkeitsbereich zu

achten und zu stärken . Die örtlichen V olksvertretungen 
haben die Pflicht, diese Organe, Betriebe und E inrich
tungen bei der D urchführung ih rer Aufgaben zu u n te r
stützen.
(2) Die örtlichen V olksvertretungen haben das Recht, 
von den L eitern  der im Abs. 1 genannten Organe, Be
triebe und E inrichtungen A uskünfte über solche F ragen  
zu verlangen, die im R ahm en ihrer Z uständigkeit 
liegen.
(3) Die örtlichen V olksvertretungen haben das Recht, 
K ritik  zu üben, wenn durch M ängel in der T ätigkeit der 
den V olksvertretungen nicht un terstellten  Organe, 
Betriebe und E inrichtungen die Lösung der Aufgaben 
der örtlichen V olksvertretungen, der A ufbau des Sozia
lismus in ihrem  Zuständigkeitsbereich und die E n tfa l
tung  des dem okratischen Lebens gehem m t werden. Die 
von einer örtlichen V olksvertretung k ritis ierten  Stellen 
sind verpflichtet, innerhalb von vier Wochen zu dieser 
K ritik  S tellung zu nehmen.

♦

Beseitigung der Freiheit der Advokatur

Ebenso selbstverständlich wie in einem Rechtsstaat der 
Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit beachtet 
werden muß und von keiner staatlichen Instanz ange
ta ste t werden darf, erfordert eine rechtsstaatliche Justiz 
die Freiheit der Advokatur. Ein entscheidender Schlag 
gegen diese Freiheit war bereits m it der im Jahre 1953 
erfolgten Gründung der „Kollegien der Rechtsanwälte“ 
geführt worden. Es folgte ein planmäßiges Vorgehen 
gegen die noch freiberuflich tätigen Rechtsanwälte und 
Rechtsbeistände. Auf Grund der Vorschrift, daß Neuzu
lassungen freiberuflich tä tiger Anwälte nicht mehr erfol
gen dürfen, sondern eine Neuzulassung nur im W ege der 
Aufnahme in das Anwaltskollegium möglich ist, haben 
es die Kollegien in der Hand, politisch unerwünschte 
Bewerber unter fadenscheinigen Gründen abzulehnen.
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Berlin, den 10. 7. 1957

Es erscheint H err Dr. N. N., geb. am  4. 10. 1897 in  D., 
w ohnhaft gewesen in D., je tz t F lüchtling  in  W est- 
Berlin, und erk lärt:
Seit 1925 bin ich als Rechtsanw alt, vorwiegend als V er
teidiger in D. tä tig  gewesen, und zw ar in  Übernahm e 
der erheblichen P rax is meines verstorbenen V aters.
Im  Jah re  1950 w urde mein A ntrag  auf Zulassung zum 
N otar durch Bescheid des dam aligen Justizm inisters 
Dr. D ieckm ann vom 1. 10. 50 abgelehnt. D ieser lau tete 
dahin, gegen mich lägen 7 D ienstaufsichtsbeschw erden 
vor, 4 davon seien erledigt, 3 Beschwerden seien noch 
n icht entschieden; es sei aber schon je tz t nach dem 
S tand dieser Sachen meine E ignung zum  N otar wegen 
U nzuverlässigkeit zu verneinen. Diese Beschwerden be
tra fen  sog. Entgleisungen in politischer H insicht bei 
Verteidigungen, bedingt durch meine antikom m u
nistisch ausgerichtete H altung.
D a die politischen V erhältnisse im m er unerträglicher 
wurden, spielte ich m it dem Gedanken einer Übersied
lung nach dem W esten. Ich ba t im H erbst 1950 meine 
F ra u  in Verbindung m it deren Reise zu den E ltern  nach 
Bremen, dort und überhaupt im Bundesgebiet Recher
chen bei der Justizbehörde und in V erw andtenkreisen 
in Verbindung m it der A bsicht der Übersiedlung an 
zustellen. Als U nterlage gab ich ihr besagtes Schreiben
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